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Ablaufplan zur Unterstützung der NDHS Schülerinnen und Schüler während der Intensivmaßnahmen 

 

Hinweise zur Unterstützung der NDHS Schülerinnen und Schüler nach Beendigung der Intensivmaßnahmen 

 Nach Beendigung der Intensivmaßnahmen kann schulpsychologische Beratung sowie Beratung durch das rBFZ auf dem gewohnten Wege angefragt werden  

Ankommen und 
Willkommenheißen

• Schülerinnen und Schüler im System Schule und v. a. in der Klasse und Schulgemeinde ankommen lassen 

• Schülerinnen und Schüler Zeit zur Eingewöhnung geben 

Beratung durch das ABZ 

und/oder

Einschaltung der 

Schulpsychologie

• ABZ: Hilfe bei der Organisation bzgl. der Beschulung und Beratung hinsichtlich Fördermaterialien in den Intensivklassen/Intensivkursen

• Schulpsychologie: Während der Intensivmaßnahme ist die Schulpsychologie bei anhaltenden Auffälligkeiten vorrangig vor dem rBFZ einzuschalten
-> Meldeanlässe: z. B. mangelnder Lernzuwachs, psychische Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, mögliche Traumatisierung,                     

mangelnde Unterstützung durch das häusliche Umfeld 

Schulpsychologische 
Beratung

• Schulpsychologische Beratung ist stets freiwillig (Aufklärung und Einholen des Einverständnisses der Erziehungsberechtigten durch die Schule ist notwendig)

• Einschätzung durch die Schulpsychologie aufgrund unterschiedlicher Daten, z.B. Gespräche (Eltern, Lehrkräfte, UBUS-Kräfte, Schülerinnen und Schüler, ...),      
Hospitation, Aktenstudium, Testdiagnostik

• Schulpsychologische Beratung der Eltern, der Schülerin, des Schülers und der Schule (nach Entbindung von der Schweigepflicht) 

ggf. Hinzuziehen rBFZ

• Beratung und Förderung durch das rBFZ nach Absprache mit der Schulpsychologie möglich, z.B. im Rahmen einer Förderplanung, VM und ggf. Einleitung des 
Entscheidungsverfahrens zum Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 


